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Die Kirch` allein, meine lieben Frauen, 
Kann ungerechtes Gut verdauen. 
(Mephisto, den Pfaffen zitierend1)

Vorbemerkung und Gang der Untersuchung  
Unabhängig davon, ob das Faustzitat jemals juristisch zutreffend war, stimmt es 
jedenfalls seit dem Urteil des BVerfG vom 30.3.20042 inhaltlich nicht. Danach 
können (auch) Wahlverteidiger „ungerechtes Gut verdauen“. Nehmen 
Strafverteidiger Honorar an, das aus einer Katalogtat ihres Mandanten herrührt, 
die im Geldwäschetatbestand als Vortat aufgeführt ist (§ 261 Abs. 1 S. 2 StGB) 
und wegen der sie ihn verteidigen, bleiben sie im Hinblick auf den 
Geldwäschetatbestand des § 261 Abs. 2 Nr. 1 StGB straflos – so lange sie nicht 
wenigstens wissentlich handeln.
Bereits vor dem als „salomonisch“3 gefeierten Urteil des BVerfG existierte eine 
Fülle von Veröffentlichungen zum Problemkreis der Honorarannahme durch 
Strafverteidiger, die sich mit einer Geldwäschestraflosigkeit, also einer 
Privilegierung von Verteidigern, auseinandersetzten. Hingegen treten 
Rechtsanwälte, die nicht als Wahlverteidiger tätig sind, aber auch Steuerberater, 
allenfalls am Rand der Diskussion um die Privilegierung bei der 
Honorarannahme auf, obwohl auch hier eine besondere Tatnähe zur Geldwäsche 
bestehen kann4. Nur vereinzelt finden sich dazu Literaturbeiträge5.
Diese Untersuchung will deshalb nicht erneut und isoliert die Problematik 
seitens des Strafverteidigers aufgreifen. Ziel der Arbeit ist vielmehr die 
Beantwortung der Frage, ob und inwieweit auch nicht als Verteidiger tätige 
Anwälte, speziell Zivilanwälte, und Steuerberater bei der Honorarannahme 
privilegiert sind und die Kriterien der bundesverfassungsgerichtlichen 
Rechtsprechung auf die Honorarannahme durch diese übertragen werden können 
oder sogar müssen. Dabei wird sich nicht auf die im Fokus bzgl. des 
Strafverteidigers stehende Vorschrift des § 261 Abs. 2 Nr. 1 StGB beschränkt 
werden, sondern auch die anderen Tatbestandsalternativen der 
Geldwäschestrafbarkeit Gegenstand der Untersuchung sein. Ebenso wird 
untersucht, ob und wie die Privilegierung bei der Honorarannahme auf andere 
Konstellationen, als jene, die dem Strafverteidigerurteil des BVerfG zugrunde 
liegt, Anwendung findet. So etwa, wenn Rechtsberatung oder -vertretung nicht 
wegen einer Katalogvortat der Geldwäsche erfolgt, aber dennoch Honorarmittel, 
die aus einer Katalogvortat herrühren (können) angenommen werden.

                                          
1 Goethe, Faust I, Verse 2839 f. 
2 BVerfG NJW 2004, 1305. 
3 Lackner/Kühl, StGB, § 261 StGB Rn 5 a. 
4 Fischer NStZ 2004, 473, 477. 
5 Brüssow/Petri AnwBl. 2004, 114; bezeichnend Giannini, Anwaltliche Tätigkeit und 
Geldwäscherei, der mit S. 226 f. zwei Seiten von 286 sonstigen Rechtsanwälten widmet.  
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Die Arbeit beginnt deshalb zunächst in Kapitel 1 mit einer Untersuchung der 
relevanten Tatbestandsmerkmale von § 261 StGB, um das Strafbarkeitsrisiko bei 
der Honorarannahme in den verschiedenen tatsächlichen Konstellationen 
beurteilen zu können. Gerade wegen der Masse der Veröffentlichungen zum 
Tatbestand der Geldwäsche selbst6 – unabhängig vom Problem der 
Honorarannahme – ist es geboten auf die dort vorgebrachten Argumente und 
Meinungen, insbesondere zum Tatobjekt, einzugehen und weitere Aspekte in die 
Diskussion einzubringen. Nur wenn die Reichweite des aus dem Tatbestand der 
Geldwäsche folgenden Strafbarkeitsrisikos feststeht, kann das Erfordernis und 
die Möglichkeit einer umfassenden Privilegierung für Rechtsanwälte und 
Steuerberater untersucht werden. Denn das Strafbarkeitsrisiko kann 
Auswirkungen auf die Mandatsbeziehung und damit die Berufsausübung haben. 
Im Rahmen dessen wird die gewerbs- oder bandenmäßige Steuerhinterziehung 
(§ 370 AO) als Vortat näher untersucht, weil sie durch ihre Reichweite eine 
straflose Honorarannahme von Zivil- und Steuerrechtsberatung überhaupt nicht 
mehr möglich erscheinen lässt7. Es wird auch auf strafprozessuale 
Eingriffsbefugnisse der Ermittlungsbehörden, die mit der Strafandrohung des § 
261 StGB flankierend verbunden sind eingegangen, da auch diese das 
Mandatsverhältnis beeinflussen können. 
Nachdem das Strafbarkeitsrisiko durch die Annahme von Honorar untersucht 
wurde, wird in Kapitel 2 auf die einschränkende Auslegung von § 261 StGB und 
die damit verbundene Privilegierung außerhalb der Strafverteidigung tätiger 
Anwälte und Steuerberater bei der Honorarannahme eingegangen, wobei sich 
nicht auf § 261 Abs. 2 Nr. 1 StGB beschränkt wird. Dabei werden die in Kapitel 
1 (Strafbarkeitsrisiko) gefunden Ergebnisse verwendet, um tatsächliche 
Auswirkungen auf das Mandatsverhältnis rechtlich (auch verfassungsrechtlich) 
würdigen zu können. Ausgangspunkt der Frage nach einer Privilegierung ist 
dabei zunächst, ob diese nach dem Schutzzweck des § 261 StGB geboten ist. Im 
Anschluss wird untersucht wie sich die Strafandrohung der Geldwäsche samt 
ihrer flankierenden prozessualen Maßnahmen auf die Grundrechte des 
Rechtsanwalts und des Steuerberaters auswirkt, wobei zunächst § 261 Abs. 2 Nr. 
1 StGB untersucht wird. Primär wird dabei auf die Berufsausübungsfreiheit des 
Art. 12 Abs. 1 GG eingegangen. Weiter ist das Gleichbehandlungsgebot des Art. 
3 Abs. 1 GG, basierend auf der Frage, inwieweit durch das Urteil des BVerfG 
zum Strafverteidiger auch eine gleiche Behandlung von außerhalb der 
Verteidigung tätigen Anwälten und Steuerberatern verfassungsrechtlich geboten 
ist, Teil der Untersuchung. Auf die Rechte des Mandanten wird dabei nur 
eingegangen, soweit sie Auswirkungen auf die Grundrechte des Berufsträgers 
haben. Der sich im Hinblick auf Art. 12 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG zeigende 
Verfassungsverstoß wird auf Grundlage des geltenden Rechts aufgelöst werden, 
                                          
6 Burr, Geldwäsche – Eine Untersuchung zu § 261 StGB; Leip, Der Straftatbestand der 
Geldwäsche – Zur Auslegung des § 261 StGB.
7 Vgl. Fischer, StGB,  § 261 Rn 38 a.E. 
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indem – unter Anwendung der Methodik des BVerfG im Strafverteidigerurteil – 
eine verfassungskonforme Auslegung des § 261 Abs. 2 Nr. 1 StGB 
vorgenommen wird. Die hinsichtlich § 261 Abs. 2 Nr. 1 StGB gefundene 
Lösung wird abschließend auf ihre Übertragbarkeit bzgl. der Tathandlungen 
nach § 261 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 StGB untersucht. 


